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Samtgemeinde Bersenbrück  Bersenbrück, den 16. Aug. 2017 

Fachdienst III: Bauen, Planen, Umwelt 
 
 

Beschlussvorlage Samtgemeinde 

 

Vorlage Nr.: 110/2017 

 

79. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) - 
Mitgliedsgemeinde Kettenkamp 
hier: Neufassung des Aufstellungsbeschlusses 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Ausschuss für Planen, Bauen und Straßen 13.09.2017 öffentlich Vorberatung  

Samtgemeindeausschuss 28.09.2017 nicht öffentlich Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag: 
Unter Abänderung des Aufstellungsbeschlusses vom 02.03.2017 wird die 79. 
Änderung des FNP aufgestellt. Der Geltungsbereich umfasst folgende Bereiche in 
der Mitgliedsgemeinde Kettenkamp: 
 
79/1  
Darstellung eines Dorfgebietes (MD) zur Größe von ca. 8,2 ha beiderseits der 
Burenstraße zwischen der Ankumer Straße (K 162) im Osten und der Holstener 
Straße/dem Eggermühlenbach im Westen.  
 
Sofern eine Darstellung von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen 
bereits auf FNP–Ebene notwendig sein sollte, werden die dafür vorgesehenen 
Flächen und Maßnahmen im weiteren Verfahren festgelegt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt zu 
machen und die weiteren nach dem Baugesetzbuch vorgeschriebenen 
Verfahrensschritte mit Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange vorzunehmen. Das Planungsbüro Dehling u. 
Twisselmann, Osnabrück, wird mit der Ausarbeitung der Änderungsplanung 
beauftragt.    
 
 
 
1. Finanzielle Auswirkungen 

  Ja, ca. 10.000 € Planungskosten im Ergebnishaushalt 2017/2018 

  Nein 

 
 
 
 
2. Beteiligte Stellen: 
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Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e 
Planungsrechtliche Sicherung der dörflichen Strukturen beiderseits der Burenstraße 
in der Gemeinde Kettenkamp mit der Schaffung von Möglichkeiten zur maßvollen 
Nachverdichtung.  
 
 
 
Sachverhalt: 
Grundlage für den damaligen Beschluss v. 02.03.2017 über die Aufstellung der 79. 
Änderung des FNP war die Planung eines neuen Wohngebietes in der Gemeinde 
Kettenkamp im Norden der Ortslage zur Größe von ca. 2,6 ha, für das die Gemeinde 
Kettenkamp bereits beschlossen hat, den Bebauungsplan Nr. 22 „Wiesengrund“ 
aufzustellen. Des Weiteren war nördlich davon eine ca. 0,96 ha große Fläche für 
naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. In der als Anlage 1 
beigefügten Übersichtskarte ist der ursprüngliche Geltungsbereich gekennzeichnet.  
 
Aufgrund der kürzlich in Kraft getretenen Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) 
kann der Bebauungsplan Nr. 22 „Wiesengrund“ durch die Gemeinde Kettenkamp 
nunmehr im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, ohne das vorher bzw. 
parallel der Flächennutzungsplan geändert werden muss. Nach dem neuen § 13 b 
BauGB können auch Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 
einbezogen werden, wenn es sich um eine geplante Wohnnutzung handelt, der 
Bereich sich an die bebaute Ortslage anschließt und eine gewisse Größe nicht 
überschritten wird. Diese Voraussetzungen liegen für das geplante Wohngebiet Nr. 
22 „Wiesengrund“ vor. Eine förmliche Änderung des FNP ist somit dafür nicht mehr 
erforderlich. Der FNP ist anschließend im Wege der Berichtigung anzupassen. 
 
Mit Schreiben vom 28.06.2017 hat die Gemeinde Kettenkamp eine weitere 
Planungsabsicht mitgeteilt. Beidseitig der Burenstraße sollen die dort bestehenden 
dörflichen Strukturen gesichert und darüber hinaus sollen Möglichkeiten einer 
maßvollen baulichen Nachverdichtung geschaffen werden. Dafür hat der 
Gemeinderat bereits die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Dorfgebiet 
Burenstraße“ beschlossen. Aus den beigefügten Übersichtskarten (Anlagen 2 und 3) 
ist der Geltungsbereich zur Größe von rund 8,2 ha ersichtlich. Hier soll ein Dorfgebiet 
im Sinne von § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO) entwickelt werden. Dorfgebiete 
dienen danach der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht 
wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des 
Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe einschl. ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig 
Rücksicht zu nehmen. Aus diesem Grunde ist durch die Gemeinde Kettenkamp auch 
bereits die Erstellung eines Geruchsgutachtens bei der Landwirtschaftskammer in 
Auftrag gegeben worden. Der FNP weist diesen Bereich derzeit als Fläche für die 
Landwirtschaft aus. Mit dieser FNP-Änderung soll eine Umplanung in ein Dorfgebiet 
vorgenommen werden.   
 
 
 
          gez. Dr. Baier                                                     gez. Heidemann 
(Samtgemeindebürgermeister)                                  (Fachdienstleiter III)  
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